
keine fremden Personen. Anläßlich mehrerer Nach
prüfungen durch die Gewerbe- und Gesundheitsauf
sicht zum Beginn des Jahres 1948 wurde die Unzuläng
lichkeit der Back- und Küchenräume sowie Unsauber
keit in diesen Räumen festgestellt. Der Beklagte ver
fügte daraufhin im Juni 1948 den Entzug der Kon
zession und die Schließung der Gaststätte mit der 
Begründung, daß die zu Tage getretene Unsauberkeit 
im Betrieb diese Maßnahmen rechtfertige.

Aus inzwischen aufgefundenen Akten stellte die Be
klagte weiter fest, daß seit 1928 alle Anträge auf Er
teilung von Konzessionen zum Einbau einer Koch- und 
Backanlage vom damaligen meckl. Gewerbeaufsichts
amt abgelehnt worden waren. Lediglich mit Rücksicht 
darauf, daß P. allein seine Backwaren ohne fremde 
Hilfe herstellte, hat das Gewerbeaufsichtsamt P. für 
seine Person die Genehmigung zum Backbetrieb er
teilt. Da ein Umbau aus technischen Gründen undurch
führbar war, sollte nach Erlöschen der Konzession des 
P. keine neue Konzession erteilt werden.

Die vom Kläger eingelegte Beschwerde gegen die 
Schließung des Betriebes wurde vom Beschwerdeaus
schuß der Stadtverordneten-Versammlung zurück
gewiesen. Der Kläger begehrte nunmehr die Entschei
dung des Verwaltungsgerichtshofes und beantragte die 
Aufhebung der strittigen Verfügung. Die Be
klagte beantragte Abweisung des gegnerischen Be
gehrens und schob als neuen Grund die bauliche Un
zulänglichkeit der Back- und Küchenräume nach. Die 
Klage wurde auf Kosten des Klägers abgewiesen.

Aus den G r ü n d e n :
Die in diesem Verfahren festgestellten Tatsachen 

rechtfertigen nicht die Annahme, daß der Kläger die 
für seinen Gewerbebetrieb erforderliche Zuverlässig
keit nicht besitzt. Zu einem erheblichen Teil handelt es 
sich bei den gegen ihn erhobenen Vorwürfen um Vor
kommnisse, die mehr oder weniger geringfügige Ord
nungswidrigkeiten darstellen, die zwar mit Ordnungs
strafen geahndet werden können, aber auf die Per
sönlichkeit des Klägers noch kein nachteiliges Licht 
werfen.

Dem Kläger unter solchen Umständen die gewerb
liche Zuverlässigkeit auch für einen Gewerbebetrieb in 
vorschriftsmäßigen Räumen abzusprechen, erscheint 
unbillig und ungerecht.

Trotzdem ist die Klage nicht begründet.
Die vom Kläger benutzten Küchenräume genügen 

weder nach ihrer Beschaffenheit noch nach ihrer Lage 
den polizeilichen, insbesondere den gesundheitspolizei
lichen Anforderungen. Nach dem GaststG ist dieser 
Umstand zwar als Ablehnungsgrund, vgl. § 2 Abs. 1 
Ziff. 3, nicht aber als Entziehungsgrund anzusehen. Der 
Gesetzgeber ging davon aus, daß, wie es ja auch in 
normalen Zeiten selbstverständlich ist, Konzessionen 
für polizeiwidrige Räume gar nicht erst erteilt würden, 
so daß eine spätere Entziehung wegen solcher Polizei
widrigkeit ohne Änderung der Räume auch nicht in 
Frage kommen könnte. Diese Annahme des Gesetz
gebers kann aber für die erste Zeit nach dem Zusam
menbruch des Dritten Reiches nicht gelten. Das Aus
scheiden der meisten bisherigen Verwaltungsbeamten 
aus ihren Stellungen brachte es mit sich, daß an ihre 
Stelle aufbauwillige Männer und Frauen traten, die 
zunächst nur geringe oder auch keine Fachkenntnisse 
besaßen. So kannte es dahin kommen, daß im vor
liegenden Falle der Beklagte, ohne daß man ihm dies 
als Verschulden anzurechnen braucht, dem Kläger eine 
Konzession erteilte, die niemals hätte erteilt werden 
dürfen. Diesen hierdurch entstandenen bau- und ge- 
sundheitspblizeiwidrigen Zustand nur deswegen weiter 
aufrechtzuerhalten, weü das für normale Zeiten er
lassene Gaststättengesetz diesen Fall nicht vorgesehen 
hat, erscheint ebenso unmöglich, wie es ungerecht 
gegen den Kläger sein würde, die Konzessionsentzie
hung mit dessen gewerblicher Unzuverlässigkeit zu 
begründen. Das Gericht hat sich daher entschlossen, 
trotz des Fehlens einer entsprechenden Bestimmung im 
Gaststättengesetz die Entziehung der Konzession durch 
den Beklagten mit Rücksicht auf die polizeiwidrige 
Beschaffenheit der Lage der Küchenräume zu bestäti
gen und die Klage demgemäß abzuweisen.

(Mitgeteilt von Stadtkämmerer Dr. Reintanz)

A n m e r k u n g :

Eine Gaststättenerlaubnis kann nach den Grund
sätzen des Verwaltungsrechts über den fehlerhaften 
Verwaltungsakt, wenn diese nicht schon zur Nichtig
keit führen, w i d e r r u f e n  werden, etwa wenn sie 
durch Bestechung erlangt ist. Wann sie darüber hinaus 
von der Erlaubnisbehörde z u r ü c k g e n o m m e n  
werden kann oder gar zurückgenommen werden muß, 
regelt eindeutig und erschöpfend der § 12 GaststG. Ihn 
über Gebühr auszuweiten, ist bedenklich. Das tut der 
Verwaltungsgerichtshof. Als einen Grund für die Zu
rücknahme der Erlaubnis läßt § 12 unter Z i f f .  1 des 
Absatzes 2 das Bekanntwerden von Tatsachen gelten, 
loelche die Erlaubnis v e r s a g u n g  nach § 2 Abs. 1 
Z i f f .  1 und 2, begründen, also die persönliche Unzuver
lässigkeit des Erlaubnisinhabers, die gewerbliche oder 
die „soziale“, dartun. Der Verwaltungsgerichtshof, der 
die gewerbliche Zuverlässigkeit dem Kläger nicht ab
sprechen will und auf die soziale Zuverlässigkeit, die 
am Rande hineinspielt, nicht eingeht, will nun auch den 
sachlichen Versagungsgrund der Z i f f .  S des § 2 Abs. 1 
—■ Unzulänglichkeit der zum Betriebe des Gewerbes 
und der zum Aufenthalt der Arbeiter und Angestellten 
bestimmten Räume — in den erwähnten Zurücknahme
grund hineinpressen. Das widerstreitet dem Gesetzes
wortlaut, aber auch dem Willen des Gesetzes. Das Vor
liegen dler p e r s ö n l i c h e n  Versagungsgründe ist 
schwer zu durchschauen. Personen können sich tarnen. 
Deshalb soll, wenn nachträglich ihr wahres Gesicht 
zum Vorschein kommt, die erteilte Erlaubnis rück- 
nehmbar sein. Die s a c h l i c h e n  Versagungsgründe 
des § 2 beruhen auf der Beschaffenheit und Verwendung 
der Räumlichkeiten, realer Dinge, in die die Erlaübnis- 

■ behörde jederzeit Einblick nehmen kann. Die Erlaubnis
behörde braucht sie nur richtig zu sehen, um sie zu
treffend beurteilen zu können. Wird sie vom Antrag
steller in bezug auf die Räume durch irgendwelche 
Manipulationen vorsätzlich oder fahrlässig hinter das 
Licht geführt, so hat sie schon aus den Bestimmungen 
des Abs. 1 und der Ziff. 2 des Abs. 2 des § 12 die Pflicht 
oder wenigstens das Recht zur Erlaubniszurücknahme. 
Eine Diskrepanz zwischen Betriebsart und Betriebs
räumen ergibt nur d a n n  einen Zurücknahmegrund, 
wenn der Fall der Z i f f .  3 Abs. 2 § 12 vorliegt, d. h. 
wenbi die Betriebsart unbefugt geändert wird oder 
andere als die zugelassenen Räume zum Betrieb ver
wendet werden. Daß aber die Behörde bei Erlaubnis
erteilung falsch geurteilt hat, daß sie die Erlaubnis 
für eine Betriebsart (Schank- und Speisewirtschaft an 
Stelle des früheren Cafös) erteilt hat, für die sie 
nimmermehr in diesen Räumen hätte erteilt werden 
sollen, rechtfertigt noch nicht die Zurücknahme der 
Erlaubnis. Eine solche Rechtsprechung, mit der man 
dem Wortlaut des § 12 Gewalt antun würde, wäre nur 
zu rechtfertigen, wenn eine unbedingte Notwendigkeit 
dazu zwingt. Wie steht es damit hier? Die Erlaubnis
erteilung verleiht dem Inhaber kein wohlerworbenes 
Recht, in den genehmigten Räumen und in der geneh
migten Betriebsart zum eigenen Nutzen, ohne Rücksicht 
auf die allgemeinen Belange, zu schalten und zu wal
ten. Sie gibt ihm keinen Freibrief, polizeiwidrige Zu
stände zu schaffen und Gefahren für die Allgemeinheit 
heraufzübeschwören. Es sollte selbstverständlich sein, 
daß auch o h n e  Entziehung der Gewerbeerlaubnis 
niemand Gefahr zu laufen braucht, als Gast durch den 
Genuß der im Keller zubereiteten, nicht einwandfreien 
Speisen, als Angestellter durch Zusammenpferchung 
in der Kellerküche Schaden an der Gesundheit zu er
leiden. Der § 11 GaststG sieht deshalb ausdrücklich vor, 
daß dem Gaststätteninhaber auch n a c h  Erteilung der 
Erlaubnis auf Antrag der Polizeibehörde durch die 
Erlaubnisbehörde Auflagen gemacht werden können, 
die dem Schutz der Gäste, Angestellten und Arbeiter 
gegen Gefahren für Leben, Gesundheit oder Sittlich
keit dienen. Kommt er einer solchen Auflage nicht 
nach, so ist das nach § 12 Abs. 2 Ziff. 5 ein Grund zur 
Zurücknahme der Erlaubnis. Der § 11 erläutert und 
begrenzt die Möglichkeiten der Verwaltung aber nur 
auf dem eigentlich gewerbepolizeilichen Gebiet unter 
Einbeziehung gewisser gesundheitspolizeilicher Ge
sichtspunkte. Ergeben sich darüber hinaus vom all
gemein sicherheitspolizeilichen oder sonstigen spezial
polizeilichen Standpunkt aus (z. B. Bau-, Feuerpolizei) 
untragbare Verhältnisse, so ist die Verwaltung, von 
§ 11 GaststG ganz abgesehen, nicht gehindert, gegen

149


